
Tiefensch�rfe mit Hilfe der Kamera – Welche Mçglichkeiten bietet und

welche Grenzen setzt das FamFG f�r Anhçrungen per Videokonferenz?

Von Richter am AmtsG INGO SOCHA , L�beck

Bislang finden praktisch keine Videokonferenzen bei Familien-
gerichten statt. Das wird sich mçglicherweise durch die COVID-
19-Pandemie �ndern. Videokonferenzen werden allenthalben nun nicht
mehr nur genutzt, um Menschen �ber große Distanzen zusammen-
zubringen, sondern auch, um den persçnlichen Austausch – beruflich
wie privat – trotz des hohen Infektionsrisikos zu ermçglichen. Warum
also nicht auch in Familienverfahren?

I. Ersatz f�r persçnliche Anhçrungen

Durch das Zivilprozessreformgesetz v. 27.7.2001 wurde
§ 128a ZPO eingef�gt, der eine Verhandlung im Wege der Bild-
und Ton�bertragung zul�sst. Seit einer Novelle v. 25.4.2013 ist
hierzu weder ein Antrag noch eine Einverst�ndniserkl�rung der
Beteiligten erforderlich.

Nach § 128a Abs. 1 ZPO kann das Gericht den Beteiligten,
ihren Bevollm�chtigten und Beist�nden auf Antrag oder von
Amts wegen gestatten, sich w�hrend einer m�ndlichen Verhand-
lung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrens-
handlungen vorzunehmen. Nach § 128a Abs. 2 ZPO besteht die
gleiche Mçglichkeit f�r Zeugen und Sachverst�ndige; die Vor-
schrift gehçrt damit systematisch zum Recht der Beweisaufnah-
me.1

Die Vernehmung wird in diesem Fall zeitgleich in Bild und
Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer �bertragen, d. h.
es muss mçglich sein, dass alle Beteiligten unabh�ngig davon, in
welchem Raum sie sich aufhalten, Bild und Ton zeitgleich wahr-
nehmen kçnnen. Das ist etwa dann gew�hrleistet, wenn alle Ka-
merasignale durch eine entsprechende Aufteilung des Bild-
schirms f�r alle sichtbar sind. Zugeschaltete m�ssen die ganze
Verhandlung, also auch alle Beteiligten, sehen und hçren kçn-
nen.2

Das Gericht trifft Anordnungen nach § 128a Abs. 1 oder 2
ZPO durch einen Beschluss, der nicht isoliert anfechtbar ist. Im
Zuge eines allgemeinen Rechtsmittels kann jedoch die Ermes-
sensaus�bung des Gerichts bei seiner Entscheidung �ber die An-
ordnung �berpr�ft werden.

Die Verhandlung per Videokonferenz kann nach dem Er-
messen des Gerichts von Amts wegen angeordnet werden.3 Es ist
auch nicht erforderlich, dass der Zeuge oder der Sachverst�ndige
mit der Videovernehmung einverstanden ist. Es steht ihm frei
anzureisen, wobei die Reisekosten dann nicht vollst�ndig erstat-
tet werden.4 Befindet sich ein Beteiligter oder ein Zeuge im
Ausland, kommt eine Videokonferenz nicht in Betracht. In die-
sem Fall f�hrte das Gericht Amtshandlungen auf ausl�ndischem
Territorium aus, was nach internationalem Recht nicht zul�ssig
ist.5 Innerhalb der EU ist die Beweisaufnahme durch Videover-
nehmung im Wege der Rechtshilfe zul�ssig nach Art. 10 Abs. 4
der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001. Die Videokonferenz wird
in diesem Fall vom ersuchten ausl�ndischen Gericht durch-
gef�hrt.

Der weitere Raum braucht nicht von der Justiz zur Ver-
f�gung gestellt worden zu sein. In Betracht kommt z. B. auch
eine Anwaltskanzlei.6 Die Infrastruktur muss jedoch von der Jus-
tiz wirksam kontrolliert werden kçnnen. Sowohl die nach
§ 128a Abs. 3 ZPO verbotene Aufzeichnung als auch eine mani-
pulierende Kameraeinstellung oder Zeichen von nicht sichtbaren
Personen m�ssen wirksam unterbunden werden.7 In der Regel
werden dazu mindestens zwei Kameras erforderlich sein: eine
Kamera, die die anzuhçrende oder zu vernehmende Person in
Nahaufnahme zeigt, und eine weitere, die einen mçglichst l�-
ckenlosen Blick auf den Raum zul�sst. Einfacher ist es, wenn die
Anhçrung in einer Anwaltskanzlei stattfindet. Rechtsanw�ltin-
nen und Rechtsanw�lte sind Organe der Rechtspflege, sodass
sich das Gericht in vielen F�llen darauf verlassen kann, dass die
rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Dass die Videokonferenz nicht mehr als zwei Orte umfassen
darf – n�mlich den Gerichtssaal und einen weiteren Ort – l�sst

Zeitschrift
f�r das gesamte
Familienrecht

67. Jahrgang

Gesamtschriftleitung:
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Gottwald Begr�ndet von
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Dieter Henrich Friedrich Wilhelm
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Schwab Bosch
Prof. Dr. Anatol Dutta, M. Jur. (Oxford)

1 Zçller/Greger, ZPO, 33. Aufl., § 128a Rz. 1.
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sich der Vorschrift nicht entnehmen. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass auch weitere R�ume in Betracht kommen.8

1. Familienstreitsachen
�ber § 113 Abs. 1 S. 2 FamFG gilt § 128a ZPO auch f�r

Ehesachen und Familienstreitsachen. Insbesondere dann, wenn
der Sach- und Streitstand weitgehend durch Schrifts�tze vor-
bereitet ist, scheint es sinnvoll, die letzten offenen Punkte per
Videokonferenz zu besprechen. Zu der Frage, ob ein Vergleich
nach § 127a BGB protokolliert werden kann, ist noch keine
obergerichtliche Rechtsprechung verçffentlicht. Bei einer Be-
schuldigtenvernehmung gem�ß § 136 Abs. 4 StPO bzw. § 70c
Abs. 2 und 3 JGG werden regelm�ßig mehrere Kameras ver-
langt, damit der gesamte Raum in der �bertragung sichtbar ist.9

Da beide Beteiligte des Familienstreitverfahrens wegen § 114
FamFG anwaltlich vertreten sind, scheinen solch strenge Anfor-
derungen jedenfalls dann entbehrlich, wenn sich der Rechts-
anwalt oder die Rechtsanw�ltin gemeinsam mit der Mandant-
schaft im zugeschalteten Zimmer befindet.

2. Scheidungssachen
Die Regelung des § 128a ZPO erçffnet die Mçglichkeit,

Anhçrungen auch im Scheidungsverfahren mittels Videokon-
ferenz vorzunehmen.10 Dabei kommt es nicht darauf an, ob die
Anhçrung der Ehegatten nach § 128 FamFG eine „m�ndliche
Verhandlung“ im Sinne der ZPO ist. Abzustellen ist darauf, dass
sie wie die Anhçrung nach § 141 ZPO ein wesentlicher Teil des
Verfahrensgeschehens ist.11 Entscheidend ist, dass sich durch die
Anhçrung der Sachverhalt aufkl�rt, die persçnliche Sichtweise
der Beteiligten ge�ußert werden kann und das Gericht einen
persçnlichen Eindruck von den Ehegatten bekommt.12

Das gilt jedenfalls so lange, wie sich die Beteiligten �ber die
Trennungszeit einig sind und dar�ber, dass die Ehe gescheitert
sei. M�ssen sie „als Beteiligte“ vernommen werden, weil das Er-
gebnis der Verhandlungen und einer etwaigen Beweisaufnahme
nicht ausreicht, um die �berzeugung des Gerichts zu bilden,
scheidet eine Anhçrung per Video aus.13

3. Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit
In Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, zu denen auch

die Kindschaftssachen gehçren, kann § 128a ZPO �ber § 32
Abs. 3 FamFG angewandt werden, soweit ein Erçrterungstermin
anberaumt ist. Die Verweisung wird teilweise als systematisch
falsch angesehen, da § 128a ZPO eine Vorschrift ist, die Fragen
der Beweisaufnahme regelt und § 32 Abs. 3 FamFG die Anhç-
rung der Beteiligten.14

Nach § 32 Abs. 3 FamFG soll das Gericht „in geeigneten Sa-
chen“ die Angelegenheit mit den Beteiligten im Wege der Bild-
und Ton�bertragung erçrtern. Ob eine Sache geeignet ist, ent-
scheidet das Gericht vorab nach freier �berzeugung unter Be-
r�cksichtigung aller relevanten Umst�nde. Bei dieser Pr�fung ist
auf den Zweck der Anhçrung abzustellen. Soll der Sachverhalt
aufgekl�rt werden oder geht es darum, rechtliches Gehçr zu ge-
w�hren, kann das Gericht die Anhçrung per Videokonferenz
durchf�hren.15

Die moderne Videokonferenztechnik vermittelt ein vollst�n-
diges und authentisches Bild der Beteiligten, von ihrem Verhal-
ten, ihrer Mimik und ihrer sonstigen Kçrpersprache.16 Wenn die
Wiedergabe in verschiedene Fenster aufgeteilt wird („split
screen“), kann es, abh�ngig von der Grçße des Bildschirms und

der �bertragungsrate, dazu kommen, dass Mimik, Gestik und
Kçrpersprache nur eingeschr�nkt wahrzunehmen sind. Sind De-
fizite bei der Aufkl�rung des Sachverhalts zu bef�rchten, muss
das Gericht davon absehen, Videokonferenztechnik einzuset-
zen.17

4. Insbesondere Kindschaftssachen

Die vorstehenden Ausf�hrungen gelten auch f�r Erçrte-
rungstermine i. S. von § 32 FamFG in Kindschaftssachen, soweit
sie dort vorgeschrieben sind, etwa f�r den fr�hen ersten Termin
nach § 155 Abs. 2 FamFG oder die Erçrterung einer Kindes-
wohlgef�hrdung nach § 157 Abs. 1 FamFG.

Unabh�ngig davon kommt eine Videokonferenz in Kind-
schaftssachen aber auch im Rahmen der Amtsermittlung und
zur Durchf�hrung der vorgeschriebenen persçnlichen Anhç-
rungen in Betracht.

Nach § 26 FamFG ist der Sachverhalt – wie in den anderen
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – in Kind-
schaftssachen von Amts wegen zu ermitteln. Wie das Gericht
seine Ermittlungen f�hrt, liegt gem�ß § 29 FamFG im pflicht-
gem�ßen Ermessen des Gerichts (Freibeweis), sodass auch ohne
besondere Vorschriften eine Sachverhaltsermittlung per Video-
konferenz mçglich ist. Beim Freibeweis m�ssten noch nicht ein-
mal die anderen Beteiligten anwesend sein. Das Gericht kann al-
so per Videokonferenz ermitteln, ob Anhaltspunkte f�r eine
Kindeswohlgef�hrdung vorliegen, sofern nicht gem�ß § 30
Abs. 3 FamFG wegen Bestreitens einer entscheidungserhebli-
chen Tatsache der Strengbeweis gilt.

Eine Videokonferenz ist auch nicht per se ungeeignet f�r per-
sçnliche Anhçrungen i. S. des § 34 FamFG, wie sie etwa f�r die
Anhçrung des Kindes und der Eltern in §§ 159, 160 FamFG
vorgeschrieben sind.18 Auch ein „Videoanruf“ ermçglicht –
entgegen der �lteren Literatur – die geforderte Beachtung der
verbalen und nonverbalen Ebene.19 Die Technik hat sich seitdem
so weiterentwickelt, dass selbst mit Smartphones nuancenreiche
Bilder und Videos �bertragen werden kçnnen.

Auch aus psychologischer Sicht spricht grunds�tzlich nichts
dagegen, Kinder und Jugendliche per Video zu vernehmen.20

Wie auch bei der unmittelbaren Begegnung sollte man mit den
Kindern thematisieren, ob sie sich mit der Situation wohlf�hlen.

8 Zçller/Greger [Fn. 1], § 128a Rz. 9.
9 Gemeinsame Empfehlungen des Schleswig-Holsteinischen Ministe-

riums f�r Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung und
dem Ministerium f�r Inneres, l�ndliche R�ume und Integration f�r
die staatsanwaltschaftliche Praxis und die Polizei betreffend die
Umsetzung der am 1.1.2020 in Kraft getretenen Neuregelungen
der §§ 136 Abs. 4 StPO und 70c Abs. 2 und 3 JGG, II 302/4103-5.

10 AmtsG Darmstadt, FamRZ 2015, 271, m. Anm. Viefhues.
11 Lorenz, MDR 2016, 956, 957.
12 AmtsG Darmstadt, FamRZ 2015, 271, m. Anm. Viefhues.
13 Lorenz, MDR 2016, 956, 957.
14 Pr�tting/Helms/Abramenko, FamFG, 4. Aufl., § 32 Rz. 28.
15 Lorenz, MDR 2016, 956, 959.
16 A. A. OLG Stuttgart, NStZ-RR 2012, 323.
17 Pr�tting/Helms/Abramenko [Fn. 14], § 32 Rz. 31; Schultzky, NJW

2003, 313, 316.
18 Pr�tting/Helms/Abramenko [Fn. 14], § 34 Rz. 13.
19 Vogel, ZKJ 2017, 140.
20 Dipl.-Psych. Dr. Sandra Godt, Kiel, danke ich f�r ihre Anmerkun-

gen dazu.
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Wenig erfolgversprechend ist eine Videokonferenz, wenn
das Kind w�hrenddessen auf dem Schoß eines Elternteils oder
dicht bei ihm sitzen muss. In diesen F�llen erf�hrt das Kind den
Loyalit�tskonflikt so deutlich, dass von einer Anhçrung keine
brauchbaren Ergebnisse zu erwarten sind. Wie an anderer Stelle
auch ist es nicht sinnvoll, allein auf das Alter eines Kindes abzu-
stellen. Vielmehr wird es auf Entwicklung, Reife und Sprach-
vermçgen ankommen. Diese Aspekte werden bei Kindern, die
j�nger sind als f�nf Jahre, regelm�ßig noch nicht so weit ent-
wickelt sein, dass sich das Verfahren f�r eine Videoanhçrung eig-
net.

Dazu kommt ein weiteres Problem: Kinder, die sich nicht
selbst artikulieren kçnnen, kçnnen auch nicht „angehçrt“ wer-
den. Will das Gericht sich einen Eindruck verschaffen, ent-
spricht dies eher der Einnahme des Augenscheins i. S. des
§§ 144, 371 ZPO. Im Anwendungsbereich des § 128a ZPO, der
f�r die Kindesanhçrung wie dargestellt nicht unmittelbar gilt,
soll es aber nicht mçglich sein, per Videokonferenz Beweismittel
in Augenschein zu nehmen:21 Zum einen sei die Liste der Be-
weismittel in § 128a ZPO abschließend, zum anderen stelle die
Filterwirkung durch das technische Medium eine zu große Be-
eintr�chtigung des Beweiswertes dar. Gerade dieses zweite Argu-
ment wird bei der Abw�gung zu ber�cksichtigen – und h�ufig
auch ausschlaggebend – sein.

Hçrt man das Kind per Video an, muss man sich auch Ge-
danken dar�ber machen, wo sich das Kind und der Verfahrens-
beistand w�hrenddessen aufhalten. Befindet sich das Kind in der
Wohnung und der Verfahrensbeistand im Gerichtssaal, besteht
die Gefahr, dass durch das Gericht nicht zu kontrollieren ist, wer
sich sonst in der Wohnung aufh�lt, oder ob Personen hinter der
Kamera dem Kind durch Gesten Anweisungen erteilen. Der
beste Weg erscheint hier, das Kind in die R�ume eines Verfah-
rensbeistandes zu bestellen. Auf diese Weise kann die Anhç-
rungssituation weitgehend vom Gericht kontrolliert werden und
das Kind hat einen unmittelbaren Ansprechpartner.

II. Absehen von Anhçrungen und
Erçrterungen

Grunds�tzlich kann in FamFG-Verfahren, in denen einem
Betroffenen die Freiheit entzogen werden soll, nicht allein des-
halb von einer Anhçrung abgesehen werden, weil der Betroffene
an einer ansteckenden Krankheit leidet, wenn ausreichende
Mçglichkeiten zum Schutz der Gesundheit der anhçrenden
Richterin oder des anhçrenden Richters bestehen.22 �ber eine
Infektionsgefahr, die eine Anhçrung ausschließt, soll durch ein
�rztliches Gutachten Beweis erhoben werden.23 Grotkopp24 hat
darauf hingewiesen, dass die COVID-19-Pandemie und die da-
mit verbundenen Risiken und eingeschr�nkten Schutzmçglich-
keiten jedenfalls aufgrund der umfassenden Information durch
das Robert-Koch-Institut offenkundig i. S. von § 291 ZPO sind
und daher keines Beweises bed�rfen.

Nach § 420 Abs. 2 FamFG kann das Gericht in Freiheitsent-
ziehungssachen u. a. dann von einer Anhçrung absehen, wenn
der Betroffene an einer �bertragbaren Krankheit im Sinne des
Infektionsschutzgesetzes leidet. COVID-19 ist eine Krankheit
i. S. von § 3a IfSG, denn sie kann aufgrund klinisch schwerer
Verlaufsformen oder ihrer Ausbreitungsweise eine schwerwie-
gende Gefahr f�r die Allgemeinheit verursachen.

Unterbringungssachen nach § 1631b BGB sind keine Frei-
heitsentziehungssachen i. S. der §§ 415 ff. FamFG.25 § 420
Abs. 2 FamFG kann aber im Betreuungs- und Unterbringungs-

recht bei gleicher Tatsachengrundlage analog angewendet wer-
den.26 Erg�nzend kann § 34 Abs. 2 FamFG herangezogen wer-
den.

Sieht das Gericht vollst�ndig von einer Anhçrung ab, so ist
der oder die Betroffene ganz erheblich in seinem oder ihrem
Recht auf rechtliches Gehçr verletzt, Art. 103 GG. Daher er-
scheint es in diesen F�llen vorzugsw�rdig, wenigstens eine An-
hçrung per Videokonferenz durchzuf�hren. Auch dadurch ist es
mçglich, sich einen unmittelbaren Eindruck von dem Betroffe-
nen zu verschaffen.27

Daf�r spricht auch die Funktion der Anhçrung: In Freiheits-
entziehungssachen – und entsprechend auch in Unterbringungs-
sachen – ist die persçnliche Anhçrung der Betroffenen „das
Kernst�ck der Amtsermittlung“.28 Unterbleibt sie, so ist eine
gleichwohl angeordnete Freiheitsentziehung rechtswidrig; das
kann durch eine nachtr�gliche Anhçrung nicht geheilt wer-
den.29

Dieser Rechtsgedanke l�sst sich auch auf Erçrterungen i. S.
von § 32 FamFG �bertagen, also etwa nach § 155 Abs. 2 FamFG
oder nach § 157 Abs. 1 FamFG. Zweck des Erçrterungstermins
ist es, die gegenseitigen Standpunkte und Interessen auszutau-
schen, fr�hzeitig den Sachverhalt zu kl�ren und Probleme abzu-
schichten, konsensuale Lçsungsmçglichkeiten zu suchen, die el-
terliche Verantwortung f�r die Kinder zu st�rken sowie den wei-
teren Verfahrensablauf zu besprechen und zu planen.30 Unter-
bleibt der Termin, so folgt daraus – anders als bei der Anhçrung
bei einer Freiheitsentziehung – nicht zwingend ein Verstoß ge-
gen Art. 103 GG. Da die Gefahr eines Grundrechtsverstoßes ge-
ringer ist, kann § 420 Abs. 2 FamFG auf die vorgeschriebenen
Anhçrungen in Kindschaftssachen entsprechend angewandt
werden. Eine Anhçrung per Videokonferenz ist im Vergleich
zum vollst�ndigen Verzicht der weniger belastende Weg, da die
vorstehend beschriebenen Ziele nahezu vollst�ndig erreicht wer-
den kçnnen.

III. Datenschutz

Fragen des Datenschutzes spielen eine große Rolle, wenn di-
gitale Hilfsmittel eingesetzt werden.31 Im Rahmen einer Video-
konferenz werden nicht nur personenbezogene Daten i. S. von
Art. 4 Ziff. 1 DSGVO verarbeitet, sondern z. B. auch Sozial-
daten, die dem besonderen Vertrauensschutz in der persçnlichen
und erzieherischen Hilfe unterfallen, § 65 Abs. 1 Ziff. 2
SGB VIII. Daher ist beim Einsatz des verwendeten Systems in
besonderer Weise darauf zu achten, dass Datenschutzvorschriften
eingehalten werden.

21 Zçller/Greger [Fn. 1], § 128a Rz. 7; a. A. Musielak/Voit/Stadler, ZPO,
§ 128a Rz. 5.

22 BGH, FamRZ 2017, 1854.
23 BGH, FamRZ 2017, 1854.
24 Grotkopp, Persçnliche Anhçrung des Betroffenen in Betreuungs-,

Unterbringungs- und Freiheitsentziehungssachen zu Zeiten der sog.
Corona-Krise, FamRZ-Sondernewsletter 1/2020 v. 25.3.2020.

25 Pr�tting/Helms/Drews [Fn. 14], § 420 Rz. 4a.
26 Bahrenfuss/Grotkopp, FamFG, 3. Aufl., § 319 Rz. 29.
27 Pr�tting/Helms/Drews [Fn. 14], § 420 Rz. 4a.
28 Pr�tting/Helms/Drews [Fn. 14], § 420 Rz. 3.
29 BVerfG, NJW 2009, 2659.
30 Pr�tting/Helms/Hammer [Fn. 14], § 155 Rz. 32.
31 Barbara Kçrffer, stellvertretende Landesbeauftragte f�r Datenschutz

Schleswig-Holstein, danke ich f�r ihre Anmerkungen dazu.
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Unentbehrlich ist eine geeignete Verschl�sselung der Kom-
munikation. Eine 256-Bit AES-Verschl�sselung (Ende-zu-Ende)
reicht aus. Allerdings ist zu pr�fen, wie die Schl�ssel verwaltet
werden. Die st�rkste Verschl�sselung n�tzt nichts, wenn ein An-
bieter Zugriff auf die Schl�ssel nehmen kann. Am besten sollte
sich der Dienst im Inland befinden, sodass das TKG anwendbar
ist. Der Schutz der DSGVO ist regelm�ßig ebenfalls ausreichend.
Die Kommunikation sollte nicht �ber Server in den USA laufen
oder �ber solche Server, deren Inhalt dorthin gespiegelt wird. Das
ist z. B. bei der h�ufig verwendeten App „Zoom“ der Fall. Nach
dem „U. S. Cloud Act“, der vom US-Kongress im M�rz 2018
verabschiedet wurde, haben Behçrden in den USA weitgehenden
Zugriff auf Daten, die auf Servern, die dem US-amerikanischen
Recht unterliegen, abgelegt werden. So werben etwa Fastviewer,
Mikogo und Spreed damit, dass ihre Server in Deutschland ste-
hen. Ebenfalls sollte eine Analyse des Nutzerverhaltens unterbun-
den werden. Dies wird bei Anbietern außerhalb der EU h�ufig
gar nicht als Problem gesehen. Soweit die Beteiligten dar�ber be-
lehrt wurden und damit einverstanden sind, dass z. B. US-ame-
rikanisches Recht angewandt wird, kçnnen auch Standardpro-
gramme wie Skype eingesetzt werden. Soweit sich die anzuhç-
rende Person in einer Klinik befindet, die z. B. Red Medical, eine
Software f�r die Videosprechstunde, nutzt, kann die Verbindung
vonseiten der Klinik dar�ber aufgebaut werden.

Nach § 128a Abs. 3 S. 1 ZPO d�rfen die Videokonferenzen
nicht aufgezeichnet werden. Daneben ist eine Aufzeichnung bei
fehlender Zustimmung der Beteiligten wegen der Verletzung der
Vertraulichkeit des Wortes nach § 201 Abs. 1 StGB strafbar. Es
ist daher sicherzustellen, dass einzelne Konferenzteilnehmende

keine Mçglichkeit haben, einen Mitschnitt zu aktivieren. Dies
sollte der Moderation vorbehalten bleiben oder – noch besser –
der Dienst sollte dies gar nicht anbieten. Wie bei vielen Pro-
blemlagen sind Open-Source Lçsungen wie jitsi.org vorzugs-
w�rdig, h�ufig aber wenig praktikabel, weil die Software bei den
anzuhçrenden Personen nicht zur Verf�gung steht oder nur mit
M�he installiert werden kann.

Praktikabel sind Lçsungen, die die vorstehend beschriebenen
Voraussetzungen erf�llen und �ber ein Web-Interface funktionie-
ren, also nicht erst als Plugins oder Apps installiert werden m�s-
sen, etwa Fastviewer oder Mikogo. H�ufig wird es f�r IT-Nutzer
in Gerichten und Jugend�mtern ohnehin technisch nicht mçglich
sein, Software zu installieren. Performance-Probleme werden sich
regelm�ßig nicht stellen, da die Zahl der Teilnehmenden ver-
gleichsweise gering ist. Soweit bekannt, treten bei den g�ngigen
Produkten Probleme erst ab zehn Teilnehmenden auf.

IV. Fazit
In denjenigen F�llen, in denen der Sachverhalt aufgekl�rt

werden soll oder rechtliches Gehçr zu gew�hren ist, kommt eine
Anhçrung per Videokonferenz also grunds�tzlich in Betracht.
Bei Kindern, die j�nger sind als f�nf Jahre oder emotional oder
von ihrer Entwicklung her der Situation nicht gewachsen sind,
wird eine Videokonferenz ungeeignet sein. In der Regel wird
ein Notebook oder ein Tablet mit Kamera ausreichen, um mit
einem der genannten Programme erste Erfahrungen zu sam-
meln. In Zeiten der Pandemie lernen alle dazu – besonders den
Umgang mit der IT.
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